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 Veröffentlicht am 26.11.1992

Norm

MRG §10

Rechtssatz

Arbeiten, die ansonsten als bloße Erhaltungsarbeiten dieser Gesetzesstelle nicht zu unterstellen sind (wie zB

Erneuerung von Türen) können dann darunter fallen, wenn sie der Zusammenlegung zweier Wohnungen und damit

der Kategoriehebung dienten.
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